
(Der Antrag ist spätestens 3 Wochen vor der Veranstaltung einzureichen)

_____________________________  _________________, ______________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Antragsteller)

An  
Stadt Heinsberg  
Der Bürgermeister 
Ordnungsamt 
Apfelstraße 60 
52525 Heinsberg 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für die Durchführung einer Veranstaltung auf 
öffentlichen Verkehrsflächen gem. § 29 Abs. 2 StVO 

Aus Anlass der/des __________________________________________ beantragen wir 
die Erlaubnis zur Durchführung folgender Festzüge auf öffentlichen Straßen: 

1. am _______________ von ________ bis _________ Uhr

von (Aufstellungsort) ____________________________________über folgende Straßen:

Auflösung erfolgt: _________________________________________________________ 

Voraussichtliche Teilnehmerzahl: _____________________________________________

2. am ______________ von ___________ bis ____________ Uhr

von (Aufstellungsort) ____________________________________über folgende Straßen:

Auflösung erfolgt: _________________________________________________________ 

Voraussichtliche Teilnehmerzahl: _____________________________________________

3. am _______________ von ___________ bis ___________ Uhr

von (Aufstellungsort) ____________________________________über folgende Straßen:

Auflösung erfolgt: ____________________________________________________________ 
Voraussichtliche Teilnehmerzahl: ________________________________________________

Ort Datum



4. am ________________ von ___________ bis ____________ Uhr

  

  

von (Aufstellungsort) ____________________________________ über folgende Straßen:

Auflösung erfolgt: _________________________________________________________ 

Voraussichtliche Teilnehmerzahl: ____________________________________________ 

Es wird beantragt, auf folgenden Straßen ein ein-/beidseitiges Haltverbot anzuordnen: 

Es wird beantragt, folgende Straßen zu sperren (mit Angabe des Sperrungszeitraumes): 

Verantwortlich für die Veranstaltung ist: 

_____________________________________________ Tel.-Nr.: ___________________ 

wohnhaft in ______________________________________________________________ 

(Wohnort, Straße und Haus-Nr.)

Die Erlaubnis soll gesandt werden an (Name, Anschrift):      

________________________________________________________________________       

________________________________________________________________________ 

Die „Veranstaltererklärung“ ist rechtsverbindlich unterzeichnet beigefügt. 

Die „Bestätigung der Versicherungsgesellschaft zur Vorlage bei der 

Straßenverkehrsbehörde über den Haftpflichtversicherungsschutz für eine 

Veranstaltung“ ist rechtsverbindlich unterzeichnet beigefügt. 

____________________________ 

Unterschrift



Veranstaltererklärung

___________________________________________________________________________ 
(Veranstalter) 

______________________________________________, den _________________________

(Ort)                                                                                 (Datum)

An  
Stadt Heinsberg 
Der Bürgermeister 
Ordnungsamt 
Apfelstraße 60 
52525 Heinsberg 

Hinsichtlich der von mir beantragten Veranstaltung 

___________________________________________________________________________ 
(Bezeichnung und Datum der Veranstaltung) 

erkläre ich Folgendes: 

1. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. § 18 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) darstellt und ich als
Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der
Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

2. Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die
Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen
samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden
können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im Rahmen der
Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

3. Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für
besondere Maßnahmen verlangen können, verpflichte ich mich, diese zu erstatten.

4. Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von
Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich
informiert. Mir ist bekannt, dass es sich bei den in der
vorgenannten Verwaltungsvorschrift aufgeführten Versicherungssummen
lediglich um Mindestversicherungssummen handelt. Eine Bestätigung zu
dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur
Verfügung bzw. habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne
eine solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann.

________________________________ __________________________________ 

(Unterschrift) (Name in Druckschrift oder Stempel)



Bestätigung der Versicherungsgesellschaft zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbehörde 
über den Haftpflichtversicherungsschutz für eine Veranstaltung 

___________________________________________________________________________ 
(Versicherungsgesellschaft) 

______________________________________________, den _________________________
(Ort)                                                                                  (Datum) 

An ___________________________________________________________________ 
(Name des Veranstalters/Versicherungsnehmers)

___________________________________________________________________ 
(Ort)

Betreff: ___________________________________________________________________ 
(Bezeichnung der Veranstaltung)

am ___________________________________________________________________ 
(Veranstaltungstag(e))

Versicherungsschein- bzw. Mitglieds-Nr.: _________________________________________

Bestätigung
Hiermit bestätigen wir, dass im Rahmen und Umfang der oben bezeichneten 
Versicherung Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts gemäß 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 StVO (Randnr. 20-23) für die Vorbereitung 
und Durchführung der oben bezeichneten Veranstaltung besteht. 

- Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf alle Risiken im Zusammenhang mit dem
Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Anhängern. Hiervon ausgenommen sind Risiken, die
durch Versicherungen nach dem Gesetz über die Pflichtversicherung für
Kraftfahrzeughalter abzusichern sind (§ 1 PflVG) oder für die in gleicher Weise und in
gleichem Umfang wie beim Bestehen einer Kfz-Haftpflichtversicherung einzutreten ist (§ 2
Abs. 2 PflVG).

- Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf öffentlich-rechtliche Ansprüche (wie z. B.
straßenrechtliche Erstattungsansprüche).

Individuell gemäß Vertragsinhalt anzupassen (zutreffende Alternative bitte ankreuzen): 

Die Versicherungssummen betragen je Versicherungsfall 

__________ Euro für Personenschäden (innerhalb dieser Versicherungssumme ohne 
weitere Begrenzung für die einzelne Person), __________ Euro für Sachschäden und 
__________ Euro für Vermögensschäden. 

              Euro für 
__________ Euro pauschal für Personen- und Sachschäden innerhalb dieser 

Versicherungssumme  ohne weitere Begrenzung für die einzelne Person) und 
Vermögensschäden. 

__________ Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden (innerhalb dieser 
Versicherungssumme ohne weitere Begrenzung für die einzelne Person). 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle anlässlich dieser Veranstaltung 
beträgt das _____-fache dieser Versicherungssummen. 

________________________________ 

(Unterschrift) 
__________________________________  
(Name in Druckschrift und/oder Stempel) 



Informationen gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 2 DSGVO 
aufgrund der Erhebung von personenbezogenen Daten 

Im Zusammenhang mit der Erlaubnis zur Durchführung einer Veranstaltung auf 
öffentlichen Flächen werden bei Ihnen personenbezogenen Daten erhoben. Bitte 
beachten Sie hierzu nachstehende Datenschutzhinweise: 

1. Angaben zum Verantwortlichen

Stadt Heinsberg –Der Bürgermeister- 
Apfelstraße 60 
52525 Heinsberg 
Telefon: 02452/140 
Fax: 02452/14-1095 
E-Mail-Adresse: stadt@heinsberg.de
Internet-Adresse: www.heinsberg.de

2. Angaben zum Datenschutzbeauftragten

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Heinsberg 
Apfelstraße 60 
52525 Heinsberg 
Telefon: 02452/141410 
E-Mail-Adresse: datenschutz@heinsberg.de

3. Angaben zu der Aufsichtsbehörde

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: 

Straße: Kavalleriestr. 2-4 
Postleitzahl: 40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211/38424-0 
Telefax: 0211/38424-10 
Email: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: www.ldi.nrw.de 

4. Zweck/e und Rechtsgrundlage/n der Verarbeitung

Ihre Personenbezogenen Daten werden erhoben, um eine Erlaubnis gem. § 29 StVO 
zu erteilen.  
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger der personenbezogenen Daten ist das Ordnungsamt der Stadt Heinsberg.
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergeleitet an die Kreispolizeibehörde 
Heinsberg.
6. Absicht Übermittlung an Drittland oder eine internationale Organisation

-entfällt-

mailto:stadt@heinsberg.de
http://www.ldi.nrw.de/


7. Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
Ihre Daten werden nach Erhebung für die Dauer ihrer Gültigkeit, maximal aber 30 Jahre, 
gespeichert.

8. Rechte der Betroffenen

Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu: Recht 
auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) 
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

9. Widerrufsrecht bei Einwilligung

Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadt 
Heinsberg durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie Ihre 
Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt. 

10. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Beschwerde einzulegen. Die Kontaktdaten finden Sie unter 
Punkt 3. dieses Bogens. 

11. Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten

Sie sind zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet, da 
andernfalls eine Erlaubnis gem. §29 StVO nicht erteilt werden kann. 
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